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1. Teil

Einleitung

A. Untersuchungsgegenstand

Der „Dornröschenschlaf“ der Feststellungsklage1 scheint beendet. So war 
die Frage, ob eine negative Feststellungsklage nach § 43 Abs. 1 Var. 2 VwGO 
ein geeignetes Rechtsschutzinstrument zur Kontrolle von Parlamentsgesetzen 
darstellt, in jüngerer Zeit immer häufiger Gegenstand verwaltungs- und ins-
besondere verfassungsgerichtlicher Verfahren.2 Unter Berufung auf den 
Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde haben der Erste Se-
nat des Bundesverfassungsgerichts und seine Kammern Beschwerdeführende 
von Rechtssatzverfassungsbeschwerden gegen Parlamentsgesetze zuletzt zu-
nehmend auf eine vorrangige verwaltungsgerichtliche Feststellungsklage 
verwiesen. Derartige Klagen seien etwa mit dem Feststellungsziel zu erhe-
ben, dass zwischen den Rechtsuchenden und dem Klagegegner aufgrund der 
Ungültigkeit der streitentscheidenden Norm kein Rechtsverhältnis bestehe.3 
In diesen Verfahren sei es Aufgabe der Verwaltungsgerichte, die Anwendbar-
keit und Verfassungsmäßigkeit der in Rede stehenden Norm sorgfältig zu 
prüfen.4 

1 So Engels, NVwZ 2018, 1001.
2 Siehe exemplarisch nur BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 16. Juli 2015, 

Az. 1 BvR 1014/13, juris Rn. 3 ff.; Urteil vom 6. Dezember 2016, Az. 1 BvR 2821/11, 
BVerfGE 143, 246, juris Rn. 208 ff.; Beschluss vom 7. März 2017, Az. 1 BvR 
1314/12, BVerfGE 145, 20, juris Rn. 84 ff.; Nichtannahmebeschluss vom 19. Novem-
ber 2018, Az. 1 BvR 1335/18, juris Rn. 2 ff.; Beschluss vom 18. Dezember 2018, 
Az. 1 BvR 2795/09, BVerfGE 150, 309, juris Rn. 40 ff.; Beschluss vom 24. März 
2021, Az. 1 BvR 2656/18, BVerfGE 157, 30, juris Rn. 139 f.; Beschluss vom 8. Juni 
2021, Az. 1 BvR 2771/18, juris Rn. 9 f.; Nichtannahmebeschluss vom 17. Januar 
2022, Az. 1 BvR 2727/21, juris Rn. 12 ff. und für die verwaltungsgerichtliche Recht-
sprechung etwa OVG NRW, Beschluss vom 22. Juni 2017, Az. 13 B 238/17, juris 
Rn. 12 ff.; OVG Lüneburg, Beschluss vom 11. Dezember 2020, Az. 4 LC 291/17, 
juris Rn. 28 ff.; VG Bremen, Beschluss vom 9. Juli 2015, Az. 5 K 171/13, juris 
Rn. 64 ff.; VG Köln, Urteil vom 20. April 2018, Az. 9 K 3859/16, juris Rn. 14 ff.

3 So etwa bei BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 19. November 2018, Az. 1 
BvR 1335/18, juris Rn. 5.

4 BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 16. Juli 2015, Az. 1 BvR 1014/13, juris 
Rn. 10.
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Die Zuständigkeitsverteilung unter den Gerichtsbarkeiten bleibt in dieser 
Beziehung im Einzelnen jedoch unklar. Dies hat medienwirksam erst kürz-
lich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19. November 
2021 über die Verfassungsbeschwerden gegen Regelungen über Ausgangs- 
und Kontaktbeschränkungen nach § 28b Abs. 1 Satz 1 IfSG5 im Zusammen-
hang mit der COVID-19-Pandemie, die sogenannte Bundesnotbremse, veran-
schaulicht. Der Erste Senat entschied hier unmittelbar über Verfassungsbe-
schwerden gegen Regelungen eines Parlamentsgesetzes,6 obwohl der Gesetz-
geber eine vor den Verwaltungsgerichten zu erhebende Feststellungsklage 
explizit als zulässige Rechtsschutzmöglichkeit angesehen und damit auf die 
eigene Argumentationslinie des erkennenden Senats zurückgriffen hatte.7

Die insoweit unklare Zuständigkeitsverteilung lädt zu einer Untersuchung 
des institutionellen Verhältnisses von Verfassungs- und Verwaltungsgerichts-
barkeit ein. Während das Verhältnis von Verfassungs- und Fachgerichtsbar-
keit hinsichtlich der Befugnisse des Bundesverfassungsgerichts zur Überprü-
fung fachgerichtlicher Entscheidungen bereits Gegenstand zahlreicher Er-
örterungen in der Literatur war,8 hat die auf § 90 Abs. 2 BVerfGG fußende 
Problematik der Abgrenzung des Zuständigkeitsbereichs unter den Gerichts-
barkeiten zurückgestanden.9 So ist die hier zu betrachtende Rechtsprechungs-
linie bisher nicht unter dem Blickwinkel untersucht worden, ob und inwie-
weit sie das bekannte Kompetenzgefüge beeinflussen kann.10

5 In der Fassung des am 23. April 2021 in Kraft getretenen Vierten Gesetzes zum 
Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 
22. April 2021 (BGBl. I S. 802).

6 BVerfG, Beschluss vom 19. November 2021, Az. 1 BvR 781/21, juris Rn. 100 ff.; 
vgl. zuvor bereits BVerfG, Ablehnung einstweilige Anordnung vom 5. Mai 2021, 
Az. 1 BvR 781/21, juris Rn. 26.

7 BT-Drs. 19/28732, S. 19; dazu Rixen, in: Kluckert, Das neue Infektionsschutz-
recht, 2. Aufl. 2021, § 18 Rn. 18 ff.

8 Siehe dazu grundlegend etwa Ossenbühl, in: FS Ipsen, 1977, S. 129; Koch, in: 
GS Jeand’Heur, 1999, S. 135; Düwel, Kontrollbefugnisse des Bundesverfassungsge-
richts bei Verfassungsbeschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen, 2000; Kori-
oth, in: FS 50 Jahre BVerfG, Bd. I, 2001, S. 56; Jestaedt, DVBl 2001, 1309; Alle-
weldt, Bundesverfassungsgericht und Fachgerichtsbarkeit, 2006; Grimm, Verfassungs-
gerichtsbarkeit, 2021, S. 296 ff.; zur Abgrenzung der Gerichtsbarkeiten im Rahmen 
von konkreten Normenkontrollverfahren hingegen etwa Berkemann, AöR 99 (1974), 
54.

9 So bereits Schenke, Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit, 1987, 
S. 11 f.; beachte jedoch Posser, Die Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde, 1993, 
S. 342 ff. zur „Subsidiarität als Ausdruck verfassungsunmittelbarer Funktionszuwei-
sungen“.

10 Eine Untersuchung erscheint auch insoweit veranlasst, als die Kammerrecht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, die hier einen wesentlichen Anteil der zu 
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Daneben stellen sich aus Perspektive der Rechtsuchenden Fragen bezüg-
lich der Rechtsschutzmöglichkeiten gegen „normatives Unrecht“.11 Das 
Kernproblem einer normbezogenen Feststellungsklage betreffend Parla-
mentsgesetze dürfte aus dieser Perspektive in der begrenzten Entscheidungs-
befugnis der Verwaltungsgerichtsbarkeit liegen. Anders als die Verfassungs-
gerichte sind die Verwaltungsgerichte nicht befugt, die Unwirksamkeit der 
angegriffenen Normen selbst festzustellen. Stattdessen ist das jeweilige Ver-
fahren auszusetzen und die Entscheidung des zuständigen Verfassungsge-
richts einzuholen (Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG). Darüber hinaus haben ihre 
Entscheidungen auch keine vergleichbar umfassende Wirkung wie jene der 
Verfassungsgerichte (§ 121 VwGO). Einher geht die Frage, wie Rechtsu-
chende ihr Rechtsschutzbegehren durchsetzen können. Unter welchen Vor-
aussetzungen kann eine normbezogene Feststellungsklage an den Verwal-
tungsgerichten erhoben werden? Welcher Anwendungsspielraum verbleibt 
für die unmittelbare Rechtssatzverfassungsbeschwerde? Werden Rechtsu-
chende hier etwa vor die Wahl des Rechtswegs gestellt?

Letztlich ist der Frage nachzugehen, ob überhaupt noch eine adäquate 
Rechtsschutzmöglichkeit gegen unmittelbar wirkende Parlamentsgesetze ge-
boten wird. Die begrenzte Entscheidungsbefugnis der Verwaltungsgerichts-
barkeit sowie der erhebliche Zeit- und Kostenaufwand, der mit dem Durch-
laufen der Instanzen einhergeht, scheinen die Rechtsuche zumindest zu er-
schweren. Ob und inwieweit dies durch einen Mehrwert für das verfassungs-
gerichtliche Folgeverfahren kompensiert werden kann, bleibt zu untersuchen.

B. Gang der Untersuchung

Eingeleitet wird die Untersuchung indem Schlüsselbegriffe definiert und 
die jeweiligen Aufgaben und Leistungen der Verfassungs- und Fachgerichts-
barkeit im Rechtsschutzsystem beleuchtet werden. Im Mittelpunkt stehen 
hierbei das Bundesverfassungsgericht und die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
Die wesentlichen Kompetenzen der Gerichtsbarkeiten werden anhand der 
maßgeblichen Vorschriften des Grundgesetzes, des Bundesverfassungsge-
richtsgesetzes sowie der Verwaltungsgerichtsordnung bestimmt (2. Teil).

untersuchenden Entscheidungen ausmacht, in der Rechtswissenschaft eher stiefmüt-
terlich beachtet wird, vgl. Lechner/Zuck, BVerfGG, 8. Aufl. 2019, Einl. Rn. 169.

11 Der Begriff des „normativen Unrechts“ ist im Rahmen dieser Untersuchung 
weit zu verstehen, sodass hierunter nicht nur untergesetzliche Rechtsnormen, sondern 
auch Parlamentsgesetze gefasst werden; vgl. hierzu etwa bereits die Untersuchungen 
von Siemer, Normenkontrolle durch Feststellungsklage?, 1971 und Schenke, Rechts-
schutz bei normativem Unrecht, 1979.




